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Dringlicher Auftrag Fraktion SVP: Einführung des neuen Lohnausweises zum Zweiten 

 

1. Vorstosstext 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dass der überparteiliche Auftrag A014/2005 «Einführung des 

neuen Lohnausweises» vom 26.1.2005 gemäss Kantonsratsbeschluss vom 23.8.2005 wie be-

schlossen umgesetzt wird. Der Regierungsratsbeschluss vom 30.10.2006 ist dahingehend zu kor-

rigieren. 

2. Begründung: 

Der Kantonsrat hat am 23. August 2005 den überparteilichen Auftrag A014/2005 erheblich erklärt. 

Somit wurde der Regierung folgender Auftrag gemäss Kantonsratsbeschluss überwiesen: 

«Der Regierungsrat wird beauftragt dafür zu sorgen, dass der Kanton Solothurn weder für die 

Staats- und Gemeindesteuern noch für die direkte Bundessteuer den neuen Lohnausweis NLA 

einführt. Er hat das Steueramt zu verpflichten, dass den Steuererklärungen auch künftig der bereits 

heute verwendete Lohnausweis beigelegt wird. Ferner ist das Steueramt anzuweisen, die geltende 

Verwaltungspraxis im Zusammenhang mit dem Lohnausweis weiterzuführen.» 

 

Dieser Beschluss des Kantonsrates ist klar und deutlich und lässt keine Interpretationen zu. 

Die Regierung hat den Kantonsratsbeschluss jedoch mehr als nur falsch interpretiert – sie hat ihn 

schlicht nicht umgesetzt und damit missachtet! In der Medienmitteilung schreibt die Regierung 

lediglich in einem Nebensatz: «Mit Rücksicht auf den vom Kantonsrat dem Regierungsrat erteilten 

Auftrag und den damit verbundenen Erwartungen, erfolgt die Einführung aber erst für die Steuerpe-

riode 2008.» 

Der Kantonsrat wollte jedoch nicht eine Verschiebung der Einführung des NLA sondern der Be-

schluss verlangt klar die Nichteinführung des NLA! 

 

 

3. Begründung der Dringlichkeit erfolgt im Rat. 

Unterschriften: 

1. ...........................................................  

2. ...........................................................  

3. ...........................................................  

 


